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Was ist eine begründete Berufskrankheitenanzeige? Kesseltreiben gegen den Trierer Neurologen Dr. Peter Binz
Aus aktuellem Anlass - Bericht folgt - haben wir in unser Archiv gegriffen und einen Artikel aus dem Jahr 1996 heraus gesucht. Bereits damals ging es im x-ten Jahr um die von Ärztefunktionären zum Fall von Unwirtschaftlichkeit und krassem ärztlichem Fehlverhalten eines niedergelassenen Mediziners hochgepuschte neurologische Tätigkeit des Trierer Neurologen, Dr. Peter Binz. Schon damals hatte man über viele Anzeigen bei der Trierer Ärztekammer und Gerichtsverfahren versucht, Dr. Binz zu verbieten, Berufskrankheitenanzeigen zu stellen und darauf hinzuwirken, dass sich die hoch gefährdenden Arbeitsbedingungen tausender seiner Patient/innen in den unterschiedlichsten Betrieben sowohl in der Region Trier als auch aus anderen bundesdeutschen Regionen verbessern.
 

Diese Verfolgungspraktiken gegenüber einem in Wahrheit nach Recht und Gesetz sowie besten neurologischem Wissen unter Berücksichtigung des aktuellen neurologischen Kenntnisstandes arbeitenden Mediziners setzte sich verstärkt fort, als die Berufskrankheitenziffer 1317 in das Berufskrankheitenrecht aufgenommen wurde - und aufflog, dass, ja, man kann es nicht anders bezeichnen, korrupte Mediziner darauf hin gewirkt hatten, falsche epidemiologische Auswertungen in das Ärztliche Merkblatt zu dieser BK-Ziffer 1317, Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organische Lösemittel und deren Gemische, aufgenommen worden waren.
 

Die Korrektur erfolgte 2005, was die Verfolger und Hintermänner in diesem Unwürdigen und an die Maxime zu Sowjetzeiten erinnerndes Treiben einmal mehr erboste. Sie hetzten in Gestalt der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland Pfalz die Staatsanwaltschaft in die Praxis des Neurologen und ließen tausende und abertausende von Patient/innen-Akten abtransportieren.
 

Der Vorwurf lautete, Binz habe Abrechnungsbetrug betrieben. Dieser Vorwurf traf zur gleichen Zeit - Meldungen zufolge - an die 300 Mediziner in Rheinland Pfalz.
 

Ca. 1,5 bis 2 Jahre nach dem Abtransport wurden in den verschiedensten Landesteilen Patient/innen zur Polizei eingestellt. Dort wurden sie befragt, welche diagnostischen Mittel und wie viel Zeit der Neurologe zu ihrer Untersuchung und Therapie eingesetzt habe.
 

Das muss man sich vorstellen: Neurologisch Erkrankte mit - meistens - Hirnleistungsschwächen, deren Merk- und Erinnerungsstörungen sie u.a. in diese Praxis geführt hatten wurden da von der Polizei viele Jahre nach ihrem Besuch der Praxis ausgefragt und deren Angaben schließlich mit zur Grundlage der nun gegen Dr. Binz erhobenen Anklage gemacht.
 

Schon vor ca. drei Jahren hatte man Binz gedroht, ihm die Approbation zu entziehen, sollte er nicht ca. 184000 Euro bei der Staatsanwaltschaft hinterlegen. Binz war genötigt, sein Haus zu verpfänden, wollte er seine Praxis fortführen.
 

Das war auch notwendig, denn er ist schließlich der einzige im Bundesgebiet neurotoxikologisch versierte Mediziner, der als erster auch Psychometrien nach den Grundsätzen der Weltgesundheitsorganisation durchführen ließ. Diese Vorgehensweise wurde lange bestritten und als Quatsch angeprangert, heute ist sie Standard, um Störungen von Hirnfunktionsleistungen erkennen und in ihren Ausmaßen feststellen zu können. Der störende Kernpunkt hier scheint zu sein, dass sich psychometrisch klären lässt, ob es sich um eine angeborene oder eine erworbene Hirnleistungsstörung/-minderung handelt (Benton-Test).
 

Inzwischen hat sich Waltraud Binz unter dem Titel "Mein Mann hat nicht betrogen" zu Wort gemeldet.
 

Den Abrechnungsbetrug begründet die Staatsanwaltschaft im Übrigen jetzt damit, der Neurologe habe diagnostische Mittel eingesetzt oder angeordnet, um Beweise zu sichern, dass Patient/innen in Folge ihrer Arbeitstätigkeit neurotoxisch geschädigt worden sind.
 

Da das nicht zu den Aufgaben eines Vertragsarztes der GKV gehöre, läge Abrechnungsbetrug vor.
 

Das heißt, Binz soll hier offenbar stellvertretend für die gesamte Vertragsärzteschaft untersagt werden, ätiologische Aufklärung von Erkrankungen/Gesundheitsstörungen zu betreiben. Ätiologisch heißt im Medizinischen die Ursächlichkeit einer Erkrankung; meint also dasselbe, was im Rechtlichen Kausalität genannt wird.
 

Es sollen also die Ursachen im Dunkeln bleiben, obgleich die Ursächlichkeit von Gesundheitsschäden ganz wesentliche Hinweise darauf geben, ob und wie und unter Einsatz welcher Mittel therapiert und Schmerzen gelindert werden können. Man stelle sich vor, ein Arzt oder eine Ärztin könne nicht mehr ihre diagnostischen Bemühungen ohne Regressandrohung und Betrugsvorwurf abrechnen, ob es sich um eine bakterielle oder virale Infektion handelt z. B. bei Scharlach, bei Mumps, bei Masern, bei Grippe oder Polio.
 

Bei toxisch zugezogenen Erkrankungen hingegen soll augenscheinlich genau das der Fall und künftig verbindlich für alle Mediziner/innen zur verbindlichen Praxisregel werden. Das ist ja auch viel viel billiger und damit Rendite versprechend. Im vergleichbaren Fall könnten in Zukunft z. B. ohne jegliches ärztliches Bauchkribbeln Antibiotika für viral bedingte Infektionen gegeben werden - man weiß es ja nicht so genau. 
 

Als druff, wie der Hesse so schön sagt.
 

Damit geht der "Fall" Binz in seiner neuesten Entwicklung weit über eine Exempelstatuierung an einem unbotmäßigen Arzt hinaus, der nicht bereit war und ist, sich der medizinischen Nashörner-Schar anzuschließen, der vielmehr im Gegensatz zu viel zu vielen hierzulande praktizierenden Neurologen seine fachmedizinischen Aufgaben überaus ernst nahm/nimmt und der seinen Patient/innen wirklich helfen wollte (und auch konnte, deshalb wird er so geliebt).
 

Der Fall Binz muss jetzt im Zusammenhang mit der Durchrationalisierung der deutschen Gesundheitsindustrie und der beabsichtigten telematischen Knebelung der ernsthaft arbeiten Mediziner/innenschaft gesehen werden. 
 

Das ist es, was die Geschehnisse um und mit diesem Neurologen so brisant und sozial- und gesundheitspolitisch wichtig macht.
 

Wir werden weiter berichten...
